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[bookmark: _Toc515083019]Allgemeine Erläuterungen

1. Das Prüfprotokoll richtet sich in erster Linie an Gutachter und stellt eine Spezifizierung der in der Richtlinie angeführten Anforderungen dar. 
Es zielt darauf ab, die Produktprüfung im Rahmen eines Umweltzeichen-Antrages zu vereinheitlichen.
Das Protokoll ist als Leitfaden zur Prüfungsdurchführung zu betrachten, in dem alle Anforderungen der Richtlinie in Form von Prüfungsschritten gemeinsam mit den jeweiligen Prüfmethoden dargestellt sind.
2. Schon bestehende Untersuchungsergebnisse können in das Gesamtgutachten mit einfließen, sofern diese inhaltlich die Anforderungen der Richtlinie abdecken.
3. Wird das Umweltzeichen für unterschiedliche Produkte bzw. mehrere Produktgruppen beantragt, so muss jeweils ein gesondertes Prüfprotokoll erstellt werden.
4. Vom zu überprüfenden Produkt ist eine Stichprobe nach anerkannten Regeln der Statistik zu ziehen.
5. Bitte übermitteln Sie das vom Gutachter unterschriebene Prüfprotokoll elektronisch an den VKI.





	


Bei Fragen zum Prüfprocedere kontaktieren Sie bitte:
VKI – Verein für Konsumenteninformation
Linke Wienzeile 18, A-1060 Wien

DI Suzanne Jovanovic, MSc		
Mag. Raphael Fink 			E-Mail: umweltzeichen@vki.at 

Allgemeine Angaben
Angaben zum Antragsteller: 
Firma:	     	
Adresse:	     	
Ansprechpartner:	     	
Produktionsstätte:	     	
Telefon:	     	  Fax:      	
E-Mail:	     	


Angaben zum Gutachten (bitte ankreuzen):
ERSTPRÜFUNG	|_|
Alle Anforderungen sind zu überprüfen und das komplette Prüfprotokoll ist auszufüllen.

FOLGEPRÜFUNG (VERLÄNGERUNG DER ZEICHENNUTZUNG)	|_|
Produktänderungen	|_|
Hat sich das Produkt seit dem letzten Gutachten geändert (z.B. Hilfsstoffe, Abfüllanlage, Reinigungsmittel, Etiketten etc.), muss in den entsprechenden Punkten nachgewiesen werden, dass alle Anforderungen der Richtlinie weiterhin eingehalten werden.

[bookmark: Text6]Prüfstelle:	     	
[bookmark: Text7]Adresse:	     	
[bookmark: Text8]Gutachter:	     	
[bookmark: Text9][bookmark: Text10]Telefon:	     	  Fax:      	
[bookmark: Text11]Email:	     	










Produktgruppendefinition
· Handelt es sich bei dem Produkt um eine 
Mehrwegverkaufsverpackung (Mehrweggeschirr, Mehrweggefäße) mit ihren Komponenten (insb. Deckel), die für Speisen zum Außerhausverzehr geeignet sind?	|_| ja	|_| nein

· Mehrwegbecher und – deckel (Mehrwegbechersystem) die für Getränke zur Außerhauskonsumation geeignet sind? 	|_| ja	|_| nein

Handelt es sich um Mehrweggebinde, die in den Geltungsbereich der UZ 26 fallen, sowie Mehrwegbehälter/gefäße/becher die für eine dauerhafte private Nutzung im Rahmen des Außerhausverzehrs bzw. Außerhauskonsumation sowie Aufbewahrung im Haushalt vorgesehen sind?                                                                                          |_| ja	|_| nein

Gibt es eine Beteiligung an der Nutzung von standardisierten und gemeinschaftlichen 
Mehrweggebinde/systemen? 	|_| ja	|_| nein
Anmerkung/in Beilage Nr.:      	

Hat sich das Produkt seit dem letzten Gutachten geändert?	|_| ja	|_| nein
Wenn ja, inwiefern?     	
Angaben zum Prüfobjekt:
genaue Produktbezeichnung:      	
Produktbeschreibung:
Material:      
	
[bookmark: Text19]Füllvolumen:      	
Artikelnummer:       	
Chargennummer:       	
Ort der Probennahme:       	
Datum der Probennahme:       	
Beschreibung der Probennahme:       	

Alle Anforderungen gemäß Punkt 1 der Richtlinie werden (weiterhin [footnoteRef:1])
erfüllt	|_| ja	|_| nein [1: 	Gilt für Folgeprüfungen bei Produkt- oder Richtlinien-Änderungen.] 

Anmerkungen/Beilage Nr.:      	
     	

Materialanforderungen 
Hat sich das Produkt bezüglich Punkt 2
seit dem letzten Gutachten geändert?	|_| ja	|_| nein
Wenn ja, in welchen Bereichen 	
2.1 Allgemeine Anforderungen 
Entsprechen die eingesetzten Materialien den Anforderungen laut Verordnung (EU) Nr. 1935/2004 und der Verordnung (EU) Nr. 2023/2006? 		             |_| ja	    |_| nein			         
Anmerkung/Nachweis in Beilage Nr.:      	
Sind die Mehrwegverkaufsverpackungen/becher hitzebeständig und behalten auch bei extremen Temperaturen von 0-85°C ihre Form bei? 	|_| ja	    |_| nein
Anmerkung/Nachweis in Beilage Nr.:      	

Werden PFAS (polyfluorierte Alkylsubstanzen) eingesetzt?                         |_| ja	      |_| nein
Gibt es in den Endprodukten Verunreinigungen durch PFAS?                     |_| ja	      |_| nein
     Wenn ja, 
     Werden die Konzentrationen gemäß dem Beschränkungsvorschlag für REACH Anhang  
     XVII (2023)[footnoteRef:2] eingehalten?                                                                         |_| ja	    |_| nein [2:  Zu prüfende eingereichte Beschränkungen - ECHA; Analytik entsprechend der Examplary Notes, Column 2 Conditions, Seite 8ff.] 

     Anmerkung/Nachweis in Beilage Nr.:      	

Werden weitere halogenierte organische Verbindungen in der Herstellung eingesetzt bzw. sind im Produkt oder seiner Verpackung enthalten?                                      |_| ja	    |_| nein
Anmerkung/in Beilage Nr.:      	
Sind die eingesetzten Kunststoffe frei von Bisphenol A und weiteren Bisphenolen?             
	|_| ja	    |_| nein
Anmerkung/in Beilage Nr.:      	
2.1.1 Kunststoff 
Besteht die Mehrwegverkaufsverpackungen/becher inkl. ihrer Komponenten (insb. Deckel) aus Kunststoff?								          |_| ja	    |_| nein
Wenn ja,
Sind diese laut Verordnung (EU) Nr. 10/2011 lebensmittelecht und geschmacksneutral?											|_| ja	    |_| nein
Nachweis in Beilage Nr:      		
Werden Melaminhalte Kunststoffe eingesetzt? 					|_| ja	    |_| nein
Werden sie aus sortenreinem Kunststoff (Monomaterial) ohne Beschichtungen hergestellt?
|_| ja	    |_| nein
Werden Silikon oder Glasfaser-Verstärkung eingesetzt? 			|_| ja	    |_| nein

Werden die für die Migration geltenden spezifischen Migrationsgrenzwerte laut Verordnung (EU) Nr. 10/2011 für Kunststoff eingehalten?  		           |_| ja	    |_| nein
Nachweis der letzten Migrationsprüfung in Beilage Nr:      		
2.1.2 Edelstahl 
Besteht die Mehrwegverkaufsverpackungen/becher inkl. ihrer Komponenten (insb. Deckel) aus Edelstahl?					 			            |_| ja	    |_| nein
Wenn ja, 
Ist der eingesetzte Edelstahl nachweislich für den Einsatz als Lebensmittelverpackung gemäß EDQM-Leitfaden „Metals and alloys used in food contact materials and articles“ geeignet?						                                            |_| ja	    |_| nein Nachweis in Beilage Nr:      		
Gibt es Innenbeschichtungen? 						            |_| ja	    |_| nein
Wenn ja, 
Sind diese für den Lebensmittelkontakt durch eine Konformitätserklärung nachgewiesen und erfolgt keine Migration? 							|_| ja	    |_| nein
Nachweis in Beilage Nr:      		
2.1.3 Keramik 
Besteht die Mehrwegverkaufsverpackungen/becher inkl. ihrer Komponenten (insb. Deckel) aus Keramik? 									|_| ja	    |_| nein
Wenn ja,
Entspricht die Herstellung nachweislich den besten verfügbaren Techniken gemäß BVT-Merkblatt                                                                                                      |_| ja	    |_| nein
Nachweis in Beilage Nr:      		


Werden die für die Migration geltenden spezifischen Migrationsgrenzwerte laut Verordnung (EU) Nr. 2005/31/EG für Keramik eingehalten?  															  |_| ja	    |_| nein
Nachweis in Beilage Nr:      		
2.1.4 Nachwachsende Rohstoffe 
Werden nachwachsende Rohstoffe für die Herstellung des Gebindes/und oder Komponenten eingesetzt und stammen dies nachweislich aus einem Anbau der anerkannte Nachhaltigkeitskriterien erfüllt? 					  |_| ja	    |_| nein
[bookmark: _Ref490531981]Nachweis in Beilage Nr:      		
2.2 Einweganteil 
Der Einweganteil [footnoteRef:3] pro Mehrwegverkaufsverpackung/becher wiegt:
Etiketten:		      g [3:  	Gesamtsumme lt. Richtlinie 5g bzw. 8g bei Weithalsgebinden > 5 cm Innendurchmesser] 

Verschlüsse:		      g
Hygienesiegel:		       g
Sonstige     :		      g
Gesamt:		      g
Wird der zulässige Einweganteil eingehalten? 	|_| ja	|_| nein
Wenn nein,  
Begründung/Anmerkung in Beilage Nr :      	
Werden für Etiketten, Hygienesiegel etc. recyclingfähiges Papier oder Kunststoff (PET, PE, PP) eingesetzt? 	|_| ja	|_| nein
Anmerkung/in Beilage Nr.:      	
Werden die Etiketten, Hygienesiegel etc. mit einem lösungsmittelfreien oder wasserlöslichen Klebstoff befestigt? 	|_| ja	|_| nein
Die Sicherheitsdatenblätter aller Klebstoffe sind dem Gutachten beigelegt, 
Beilage Nr.:      
Werden goldbronzierten Etiketten verwendet?	|_| ja	|_| nein
Bestehen Etiketten bzw. Verschlussetiketten aus Metallfolie?	|_| ja	|_| nein
Wenn ja,
Handelt es sich dabei um RFID-Metalletiketten zur digitalen Rückverfolgbarkeit der Mehrweggebinde? 	|_| ja	|_| nein
Anmerkung/Nachweis in Beilage Nr.:      	




2.2.1 Druckfarben 
Sind in den Druckfarben PFAS enthalten?                                                    |_| ja	|_| nein
Enthalten die Druckfarben Schwermetall-Pigmente?	|_| ja	|_| nein
Wenn ja, welche?       		
Werden als Farbmittel Amine abspaltende Azofarbstoffe oder Pigmente eingesetzt?	
	|_| ja	|_| nein
Werden lebensmittelechte Druckfarben verwendet?	|_| ja	|_| nein
Die Sicherheitsdatenblätter aller Druckfarben[footnoteRef:4] sind dem Gutachten beigelegt, 
Beilage Nr.:       [4:  Die Druckfarben dürfen im Sicherheitsdatenblatt keinen Stoff oder Gemisch aufweisen, welche die in Tabelle 1 angeführten 
Grenzwerte überschreitet. Siehe Anhang 1] 

2.3 Transport- und Verkaufseinheiten 
[bookmark: Kontrollkästchen31][bookmark: Kontrollkästchen32]Stellen die verwendeten Transport- und Verkaufseinheiten für 
Gebinde Mehrwegsysteme dar?	|_| ja	|_| nein
Anmerkung/in Beilage Nr.:      	
[bookmark: Kontrollkästchen56][bookmark: Kontrollkästchen57]Sind kleinere Transporteinheiten mehrfach wiederverwendbar?	|_| ja	|_| nein
Beschreibung der Transporteinheiten.:      	
     	
Werden notwendige, funktionale Einweganteile genutzt?                             |_| ja	|_| nein
Anmerkung/in Beilage Nr.:      	
[bookmark: Kontrollkästchen27][bookmark: Kontrollkästchen28]Sind alle Transporteinheiten oder funktionalen Verpackungsteile 
frei von halogenierten organischen Verbindungen?	|_| ja	|_| nein
Anmerkung/in Beilage Nr.:      	
2.4 Lebensdauer
Weisen die Mehrwegverkaufsverpackungen/becher eine Lebensdauer von mindestens 500 Spülzyklen auf? 	|_| ja	|_| nein
Nachweis in Beilage Nr.:                                                                                                   	
2.5 Umlaufzahl
Die Umlaufzahl ist nach Anhang 2 der Richtlinie zu berechnen. 
Die mittlere Umlaufzahl beträgt       Umläufe
Daten und detaillierte Berechnung siehe in Beilage Nr.:      	



Zusätzlich, muss folgendes nachgewiesen werden:		
Die Mehrwegverkaufsverpackungen/becher halten mindestens 20 Waschvorgänge aus?
	|_| ja	|_| nein
Nachweis in Beilage Nr.:      	

Alle Anforderungen gemäß Punkt 2 der Richtlinie werden (weiterhin [footnoteRef:5])
erfüllt	|_| ja	|_| nein [5: 	Gilt für Folgeprüfungen bei Produkt- oder Richtlinien-Änderungen.] 

Anmerkungen/Beilage Nr.:      	
     	

Produktion 
Hat sich das Produkt bezüglich Punkt 3
seit dem letzten Gutachten geändert?	|_| ja	|_| nein
Wenn ja, in welchen Bereichen 	
3.1 Betriebsanlagen 
Existiert für den Produktionsstandort eine nach EMAS-Verordnung 
validierte Umwelterklärung bzw. ein nach ÖNORM EN ISO 14001
zertifiziertes Umweltmanagementsystem?	|_| ja	|_| nein
Nachweis in Beilage Nr.:      	
wenn nein, 
ein Zeichnungsberechtigter des Produktionsstandortes hat die Einhaltung der nationalen gesetzlichen Anforderungen bzw. behördlichen Auflagen (mindestens auf EU-Niveau und insbesondere die Materien Luft, Wasser, Abfall, Chemikalien, Umwelt- und Störfallinformation sowie ArbeitnehmerInnenschutz betreffend) zu bestätigen. Herstellererklärung in Beilage Nr.:      	
UND
Ein Abfallwirtschaftskonzept ist vorhanden in Beilage Nr.:      		
3.2 Energie 
Existiert für den Produktionsstandort ein externes Energieaudit nach ÖNORM EN 16247 – Teil 2 Gebäude und Teil 3 Prozesse  oder eine Zertifizierung nach ÖVE/ÖNORM EN ISO 50001?	|_| ja	|_| nein
Nachweis in Beilage Nr.:      	
ODER
Handelt es sich um einen Klimabündnis-Partner-Betrieb und liegt die Begehung weniger als 12 Monate zurück?                                                                                                   |_| ja	|_| nein
Nachweis in Beilage Nr.:      	
Wenn nein,
Die Energieangaben sind auf Grundlage der Prozesse, die für die Vorbereitung zur Wiederverwendung erforderlich sind im Rahmen der Begutachtung erhoben worden. 	
Nachweis in Beilage Nr.:      	
0. Reinigung 
Erfolgt die Reinigung der Mehrwegverkaufsverpackungen/becher in Reinigungs- bzw. Waschanlagen oder in industriellen oder gewerblichen Spülmaschinen, die den Anforderungen der DIN EN 17735 entsprechen? 				 |_| ja	|_|  nein
Anmerkung/in Beilage Nr.:      	
Verfügen die Reinigungs- bzw. Waschanlagen über einen überwiegend – dem Stand der Technik entsprechenden – Wasserkreislauf?					 |_| ja	|_| nein
Beschreibung der Reinigungsanlage(n) 
Anmerkung/in Beilage Nr.:      	

Folgende Kennzahlen sind anzugeben:
[bookmark: _Ref519907837]Frischwasserverbrauch: in l pro 1.000 Stück Mehrwegverkaufsverpackung/Becher[footnoteRef:6]	 [6: 	werden in einer Anlage unterschiedliche Gebindearten bzw. –größen abgefüllt, ist es ausreichend die Kennzahl für die Reinigung und Abfüllung aller Gebinde zu ermitteln und anteilsmäßig nach abgefüllten Einheiten zuzuordnen. 
Werden in der Anlage Einweg- und Mehrweggebinde abgefüllt ist zwischen Reinigungs- und Abfüllprozess zu differenzieren] 

	      Liter
Wird bei Mehrwegbecher der Verbrauch von 0,2 l Frischwasser pro Becher eingehalten?
	|_| ja	|_| nein
Reinigungsmittelverbrauch: in l pro 1.000 Stück Mehrwegverkaufsverpackung/Becher	      Liter
Werden für die Mehrwegverkaufsverpackungen/becher Reinigungsprodukte mit einem Umweltgütesiegel nach ISO Typ I oder Produkte gemäß Datenbank Ökorein von DIE UMWELTBERATUNG verwendet? 	|_| ja	|_| nein
Wenn nein, bitte um Begründung:      	

Werden Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel mit chlororganischen Verbindungen oder elementarem Chlor eingesetzt?	|_| ja	|_| nein

Die Sicherheitsdatenblätter aller eingesetzten Reinigungsmittel sind dem Gutachten beigelegt, 
Beilage Nr.:      
Verfügt der Betreiber der Reinigungsanlage über ein umfassendes QS-System? 	
	|_| ja	|_| nein
Hygienekonzept und Nachweise in Beilage Nr.:      	
Sind regelmäßige mikrobielle Untersuchungen der Mehrwegverkaufsverpackungen/becher vorhanden?	|_| ja	|_| nein
Nachweis der letzten mikrobiellen Untersuchung in Beilage Nr.:      	 
Werden beim Einsatz von gewerblichen oder industriellen Maschinen, mikrobiologische Untersuchungen der eingesetzten Spülmaschine gemäß DIN10544 oder DIN EN 17735 durchgeführt?                                                                                                 |_| ja	|_| nein
Letztes mikrobiologisches Untersuchungsergebnis siehe Beilage Nr.:      	 
0.1 [bookmark: _Toc216251225]Logistik
Existiert für den Betrieb eine Zertifizierung nach dem Österreichischen Umweltzeichen UZ66 „emissionsarme Transportsysteme“? 	|_| ja	|_| nein
Wenn nein, 
Beteiligt sich der Betrieb an Pool-/Mehrwegsystemen oder Kooperationen zur Bündelung von Leergutströmen (zur Reduktion leerer Kilometer)? 	|_| ja	|_| nein
Anmerkung/in Beilage Nr.:      	

Der Betrieb verfügt über ein umfassendes Logistikkonzept welches Aussagen zur ökologischen Optimierung der Transportwege und von Transportfahrzeugen enthält?
	|_| ja	|_| nein
Logistikkonzept in Beilage Nr.:      		

3.5 Verpackung 
Es gilt die Maxime einer Minimierung der Sekundär- und Tertiärverpackungen?
	 |_| ja	     |_| nein
Anmerkung/in Beilage Nr.:      	
     
Sind die eingesetzten Kunststoffe frei von halogenierten organischen 
Verbindungen?	|_| ja	     |_| nein

Anmerkung/in Beilage Nr.:      	


Werden Einzelstückverpackungen (auch für Versandzwecke) eingesetzt?	|_| ja	|_| nein
Anmerkung/in Beilage Nr.:      	
Die Verpackungen werden vom Antragsteller zurückgenommen und verwertet
Anmerkung/Nachweis in Beilage Nr.:      	
     	
ODER
Der Antragsteller beteiligt sich an einem Sammel- und Verwertungssystem
Nachweis (z.B. ARA-Lizenz) in Beilage Nr.:      	
     	
0. Entsorgung
Werden die ausgeschiedenen Mehrwegverkaufsverpackungen/becher werkstofflich verwertet?	|_| ja	|_| nein
Beschreibung der Verwertung/in Beilage Nr.:      	

[bookmark: Kontrollkästchen64][bookmark: Kontrollkästchen65]Werden die Etiketten werkstofflich verwertet?	|_| ja	|_| nein
Beschreibung der Verwertung/in Beilage Nr.:      	

Findet eine energetische oder sonstige Verwertung statt einer werkstofflichen Verwertung statt? 	|_| ja	|_| nein
Wenn ja, 
Begründung für energetische oder sonstige Verwertung und Beschreibung/in Beilage Nr.:      	

Alle Anforderungen gemäß Punkt 3 der Richtlinie werden (weiterhin [footnoteRef:7])
erfüllt	|_| ja	|_| nein [7: 	Gilt für Folgeprüfungen bei Produkt- oder Richtlinien-Änderungen.] 

Anmerkungen/Beilage Nr.:      	
     	








1. Spezifische Anforderungen an den Mehrwegsystem-Anbieter 
Hat sich das Produkt bezüglich Punkt 4
seit dem letzten Gutachten geändert?	|_| ja	|_| nein
Wenn ja, in welchen Bereichen 	
4.1 Beschreibung des Mehrwegsystems 
Der Mehrwegsystem-Anbieter hat eine umfassende Beschreibung und Darstellung des Systems mit den definierten Punkten übermittelt?				 |_| ja	    |_| nein
Anmerkung/Nachweis in Beilage Nr.:      	
4.2 Management/Umweltzeichen-Beauftragte:r 
Im Unternehmen ist nachweislich ein:e Management/Umweltzeichen-Beauftragte:r ernannt worden der/die für die Umsetzung und Einhaltung der Anforderungen der Richtlinie verantwortlich ist? 								           |_| ja	    |_| nein
Anmerkung/Nachweis in Beilage Nr.:      	
4.3 Ausgabebetrieb 
Stellt der Mehrwegsystem-Anbieter seine Mehrwegverkaufsverpackung und/oder Becher inkl. ihrer Komponenten einem Ausgabebetrieb als Dienstleistung zur Verfügung? 
|_| ja	    |_| nein
Wenn ja,
Um welchen Ausgabebetrieb handelt es sich? 
|_| Supermärkte, Einzelhandel 	
|_| Ketten z.B Tankstellen, Bäckerei, Systemgastronomie
|_| Individual-Gastronomie und Bäckereien/Café 
|_| Gemeinschaftsverpflegung z.B. Kantine, Mensen 
|_| Lieferdienste 
|_| Sonstiges:      	
Sind die Mehrwegverkaufsverpackung/becher inkl. all ihrer Komponenten neutral bedruckt bzw. handelt es sich um nicht-wechselnde Logos für dauerhafte unternehmensspezifische Bedruckungen?									|_| ja	    |_| nein
Muster/Bild in Beilage Nr.:      	
Stellt der Mehrwegsystem-Anbieter dem Ausgabebetrieb die erforderlichen Informationen, Schulungen und Materialien für den sachgerechten Einsatz des Mehrwegsystems zur Verfügung? 										|_| ja	    |_| nein
Anmerkung/Nachweis in Beilage Nr.:      	


Sind Rücknahme – und Sammelsysteme für die Ausgabebetriebe organisiert? 
|_| ja	    |_| nein
Anmerkung/Nachweis in Beilage Nr.:      	

Gibt es digitale oder analoge Rückverfolgs- und Abrechnungssysteme für die Ausgabebetriebe? 									|_| ja	    |_| nein
Anmerkung/Nachweis in Beilage Nr.:      	

Beschreibung, Daten und detaillierte Berechnung der Rückgabe- und Verlustquote 
siehe Beilage Nr.:      	
4.4 Veranstaltungen 
Stellt der Mehrwegsystem-Anbieter seine Mehrwegverkaufsverpackung und/oder Becher inkl. ihrer Komponenten für Veranstaltungen als Dienstleistung zur Verfügung? 
|_| ja	    |_| nein
Wenn ja,
Ist die Mehrwegverkaufsverpackung/becher inkl. all ihrer Komponenten unbedruckt oder neutral bedruckt? 									|_| ja	    |_| nein
Muster/Bild in Beilage Nr.:      	
Befinden sich Sponsoring-Logos oder veranstaltungsspezifische Bedruckung auf der Mehrwegverkaufsverpackung/becher? 						|_| ja	    |_| nein
Wenn ja,
Handelt es sich dabei um nicht-wechselnde Logos für zeitlich (jährlich) wiederkehrende Veranstaltungen? 									|_| ja	    |_| nein
Muster/Bild siehe Beilage Nr.:      
Stellt der Mehrwegsystem-Anbieter dem Veranstalter die erforderlichen Informationen- und Kommunikationsmaterialien für den sachgerechten Einsatz des Mehrwegsystems zur Verfügung? 										|_| ja	    |_| nein
Anmerkung/Nachweis in Beilage Nr.:      	
Sind Rücknahme – und Sammelsysteme für die Veranstaltungen organisiert? 
|_| ja	    |_| nein
Anmerkung/Nachweis in Beilage Nr.:      	
Gibt es bei mehrtägigen Veranstaltungen entsprechende Reinigungs- und Transportkonzepte?								|_| ja	    |_| nein
Anmerkung/Nachweis in Beilage Nr.:      	


Gibt es digitale oder analoge Rückverfolgs- und Abrechnungssysteme für die Veranstaltungen? 									|_| ja	    |_| nein
Anmerkung/Nachweis in Beilage Nr.:      	

Beschreibung, Daten und detaillierte Berechnung der Rückgabe- und Verlustquote 
siehe Beilage Nr.:      	

1. [bookmark: _Ref490532141]Gebrauchstauglichkeit 
Hat sich das Produkt bezüglich Punkt 5
seit dem letzten Gutachten geändert?	|_| ja	|_| nein
Wenn ja, in welchen Bereichen 	
Erfüllt das Endprodukt den vorgesehenen Verwendungszweck einwandfrei? |_| ja	|_| nein

Alle Anforderungen gemäß Punkt 5 der Richtlinie werden (weiterhin [footnoteRef:8])
erfüllt	|_| ja	|_| nein [8: 	Gilt für Folgeprüfungen bei Produkt- oder Richtlinien-Änderungen.] 

Anmerkungen/Beilage Nr.:      	
     	
















1. Deklaration

Hat sich das Produkt bezüglich Punkt 6
seit dem letzten Gutachten geändert?	|_| ja	|_| nein
Wenn ja, in welchen Bereichen      	
Das Umweltzeichen wird auf dem Mehrwegverkaufsverpackung/becher nur in Zusammenhang mit der Umweltzeichen-Lizenznummer verwendet:                                                      
	|_| ja	|_| nein
Muster/Bild siehe Beilage Nr.:      	
Das Umweltzeichen wird in er Firmenkommunikation (Marketing oder Öffentlichkeitsarbeit) nur mit folgendem zusätzlichem Hinweis verwendet:
„Umweltzeichen für Mehrwegsysteme „2go“
oder 
„Umweltzeichen für Mehrwegbechersysteme“ 	|_| ja	|_| nein
Muster/Bild siehe Beilage Nr.:      	

Alle Anforderungen gemäß Punkt 6 der Richtlinie werden (weiterhin [footnoteRef:9])
erfüllt	|_| ja	|_| nein [9: 	Gilt für Folgeprüfungen bei Produkt- oder Richtlinien-Änderungen.] 

Anmerkungen/Beilage Nr.:      	
     	
[bookmark: Text25]Hiermit wird bestätigt, dass das Produkt       	[footnoteRef:10]
vollinhaltlich der Richtlinie UZ 88 „Mehrwegsysteme Take away („to-go“) zum Außerhausverkauf von Speisen und Getränken“ Ausgabe vom 1. Jänner 2026 entspricht. [10:  	genaue Produktbezeichnung] 



[bookmark: Text26][bookmark: Text27][bookmark: Text28]     	,       	  	     	
	(Ort)	(Datum)	(Unterschrift und Stampiglie
	des Gutachters)
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